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Oldenburgtsches
Gemeinde - Blatt.

- -

Erscheint wöchentlich : Donnerstags . Vierteljahr. Pränumer .-Preis:

1. 877« Donnerstag , 19 . Juli . 2N.

Gefundene Sachen.
1 Regenschirm , 1 Reitgerte , 1 Notizbuch , enth . Notizen

über Peilungen und Pegelstand , 1 Broche.

Bekanntmachung.
1 ) Die an verschiedene Personen ertheilte Erlaubniß zum

Betreten der Stadtbüsche wird hierdurch zurückgenommen.
Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate, 1877 Juli 18.

v . Schrenck.
2) Der Hafenmeister Kahser am Stau ist beauftragt,

gute Pflastersteine fortan nur noch zum Preise von 9 80
für den Kubikmeter oder 2 ^ 80 für die Tonne ( 1 Cub .-
Meter ----- 3j Tonnen) gegen baare Zahlung anzukaufen. Die
Steine sind am Stau in der bisher verlangten Qualität zu
liefern.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate, 1877 Juli 14.
v . Schrenck.

Vererbpachtung der Dobben betr.
Bei dem regen Interesse , welches die Gemeindegenossen

an dem die Bebauung der Dobben betreffenden Projecte neh¬
men, glauben wir nachstehend die Bedingungen , unter denen
der städtische Antheil an denselben zur Vererbpachtung auf¬
gesetzt ist, in diesem Blatte mittheilen , der Mittheilung aber
folgende kurze Bemerkungen voraussenden zu sollen.

Es wird im. Publikum öfter die Frage aufgeworfen, ob
die Stadt bei dem seiner Verwirklichung nahegerückten Dobben-
projecte ein sog. gutes Geschäft mache , oder nicht . Diejenigen,
welche sich dabei auf den Standpunkt von Privatspeculanten stellen
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und kaufmännisch rechnen , werden die Frage anders beurtheilen,als Diejenigen , welche es für die Aufgabe der städtischen Verwal¬
tung halten , für die Erweiterung der Stadt und den Anbau
ein bequem und naheliegendes Terrain zu erschließen , die An¬
legung neuer Stadttheile nicht allein der Privatspeculation zuüberlassen , sondern die räumliche Entwickelung der Stadt so¬weit thunlich in ihre Hand zu nehmen , welche mit einem Worte
das directe pecuniäre Interesse den indirecten weiter liegenden,
indeß um so höheren Interessen nachsetzen . Beide Werdenaber
zugestehen müssen , daß das Geschäft , welches die Stadt macht,
mindestens nicht schlecht ist . Sehen wir von den indirecten
Vortheilen , welche die städtische Verwaltung übrigens weit
höher anschlägt , als die augenblicklich erzielten Gewinne , ab,
so ist zunächst darauf hinzuweisen , daß außer den ein fiskali¬
sches Vermögensobject nicht bildenden Wegen und dem zwischendem Stadtgraben und dem hinter der Cäcilienschule her pro-
jectirten Wege liegenbleibenden Terrain , ein Platz von min¬
destens 0,80 da . Größe in bester Lage von der Vererbpachtung
ausgeschlossen und zu andern Zwecken ( Rathhausbau ) reservirt
ist . Die zur Vererbpachtung gelangende Fläche reducirt sich
darnach aus nicht ganz 3 - da . Für diese Fläche ist eine jähr¬
liche Erbpacht von 2800 geboten und außerdem liegen
vortheilhafte Anerbietungen zur Aushöhung des ebengedachten
Platzes vor . Unter Berücksichtigung der Kosten , welche die
Stadt zur Verwirklichung des Projects aufzuwenden hat , stellt
sich die Rechnung annähernd wie folgt:

Aufschüttung der Herbartstraße kostet . . . 6700 ^

Herstellung des Weges von der Fahrbahn auf
dem Theaterwall bis zur Brücke veranschlagt zu 5800

Aufschüttung des von der Vererbpachtung aus¬
geschlossenen , zum Rathhausbau designirten
Platzes und der vorherführenden Wegstrecke,
ca . 20000 odin . a 90 . 18000

Nebenunkosten für Anlegung von Wasserzügen,
Höhlen , Pflasterungen neben dem obengedach-

„ „ Roonstraße . . . .
Brücke beim Theater veranschlagt zu 15600

Summa der Kosten 56800 ^
Davon Zinsen zu 4 pCt . gerechnet ergiebt eine

jährliche Ausgabe von 2272
Hinzu gehen wegfallende Pachtgelder von an¬

nähernd jährlich.

Summa 2772
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Dieser Ausgabe von 2772 steht eine jährliche Ein¬
nahme an Erbpacht von 2300 ^ und außerdem der Capital-
werth des in bester Lage der Dobben liegenden , aufgehöhten
Rathhausplatzes gegenüber. Mögen die Zinsen der aufzu¬wendenden Kosten und die jährliche Erbpacht sich auch nahezu
decken , so repräsentirt der Capitalwerth des Platzes doch einen
reinen Gewinn . Um die Höhe dieses Gewinnes zu bemessen,
Wird es gestattet sein , den Platz in Bauplätze getheilt zu
denken und den ungefähren Werth eines jeden Bauplatzes nach
den realen Verhältnissen zu veranschlagen. Der Platz enthält
etwa 16 Bauplätze , der Werth eines Bauplatzes zu 4000 bis
4500 geschätzt , giebt einen Capitalwerth von 64000 bis
72000 oE als direkten Reingewinn für die Stadt.

Nachdem wir dieses vorausgeschickt, lassen wir die Bedin¬
gungen der Vererbpachtung folgen:
Bedingungen betreffend die Bererbpachtung der
hinter dem Theater belegenen städtischen Wiesen-

ffächen , Theile der sog . Dobben und alten
Haarenbleiche.

8 i.
Gegenstand der Vererbpachtung sind die zu den Dobben

und zur alten Haarenbleiche gehörigen städtischen Wiesenflächen
hinter dem Theater , soweit sie im Eigenthum der Stadt flehen,in der mit den Bauunternehmern Früstück und Oltmanns im
Wege der Vereinbarung und des Tausches festgesetzten Be¬
grenzung, jedoch mit Ausschluß der für die Wege und öffent¬
lichen Wasserzüge erforderlichen Flächen , der zwischen dem
Stadtgraben und dem von der Herbartstraße ab hinter der
Cäcilienschule hersührenden Wege belegenen Gründe, des zum
Rathhausbau in Aussicht genommenen im Nordosten von dem
eben gedachten Wege , im Südosten von der Roonstraße , im
Südwesten von der Bismarckstraße, im Nordwesten von einer
projectirten Straße begrenzten Platzes, sowie des westlich des
von Goens Hause hinter der Realschule herführenden Weges
belegenen Areals und des an den Gründen der Realschule
befindlichen Grabens. Die darnach zur Vererbpachtung aus¬
zusetzenden Flächen werden durch die Herbartstraße in zwei
Hauptabschnitte zerlegt, von welchen der eine auf dem bei¬
geschlossenen „Plane zur Bebauung der Dobben " durch die
Buchstaben a . b . e. ä. e . k. §., der andere durch die Buchstabenb . i . k. I . bezeichnet, der erstere etwa 1 da . 73 a . , der letztere
etwa 1 da. 23 a . groß ist.

Für die Richtigkeit der angegebenen Größen und die Ge¬
nauigkeit der Zeichnung wird nicht eingestanden.
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8 2 .
Die im ß 1 beschriebenen Flächen werden je nach dem

Ermessen des Stadtmagistrats im Ganzen oder in einzelnen
Theilen aufgesetzt . Jeder Bietende hastet sechs Wochen für
sein Gebot , ein Recht auf den Zuschlag wird Keinem zu¬
gestanden.

8 3.
Das Eigenthum an den zur Vererbpachtung gelangenden

Flächen verbleibt der Stadt , den Erbpächtern werden erbliche
und veräußerliche Gebrauchs - und Nutzungsrechte singeräumt.

8 4 .
Der Antritt des Erbpachtstücks oder einzelner Theile des¬

selben geschieht , nachdem nach erfolgter Zustimmung des Stadt¬
raths und Genehmigung des Großherzoglichen Staatsministe¬
riums zur Abschließung des gerichtlich zu documentirenden
Vertrages der Zuschlag ertheilt ist und zwar in dem Zustande,
in welchem sich dasselbe alsdann befindet.

8 s.
Die jährliche Erbpacht ist Martini jeden Jahres in Reichs¬

münze bei dem Stadtcämmerer zur Stadtcasse zu zahlen , zum
ersten Male Martini 1878 im vollen Betrage.

8 6 .
Die bedungene Erbpacht kann nur durch Zahlung des

dreißigfachen Betrages abgelöst werden . Eine theilweise Ab¬
lösung ist nur nach erfolgter besonderer Vereinbarung gestattet.

8 7.
Jede Veränderung in der Person des Erbpächters muß

dem Stadtmagistrate binnen drei Monaten angezeigt und die
erforderliche Umschreibung in gleicher Frist nachgesucht werden.
Die an die Stadtcasse zu zahlende Umschreibungsgebühr be¬
trägt jedes Mal 1 ^ Jeder neu eintretende Erbpächter ist
verpflichtet , durch einen in Form einer öffentlichen Urkunde
abzuschließenden Vertrag die dem Erbpächter nach diesen Be¬
dingungen obliegenden Verpflichtungen ausdrücklich anzuerkennen.

( Schluß folgt .)

Verantwortlicher Redacteur Oberbürgermeister v . Schrenck.
Druck und Verlag von Gerh . Stalling in Oldenburg-
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